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Vorwort zum Wirtschaftsplan 2024  
 
Bis zum 31. Dezember 2023 nimmt der Landkreis Gießen als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die Aufgaben der 

Abfallwirtschaft in Form eines Regiebetriebs wahr. Die umfangreichen Aufgaben der Abfallwirtschaft des Landkreis Gießen 

sind im Abfallwirtschaftskonzept des Kreises fixiert. Zusammengefasst hat die Abfallwirtschaft die Aufgabe, die 

Abfallentsorgung für die ca. 280.000 Bürger des Landkreises Gießen sicherzustellen und die Abfälle entsprechend der 

gesetzlichen Regelungen zu bewirtschaften, d.h. im Wesentlichen dafür zu sorgen, dass Abfälle vermieden, gesammelt, 

wiederverwendet oder fachgerecht verwertet oder entsorgt werden. Außerdem ist die Abfallwirtschaft des Kreises für die 

Deponien Allendorf, Reiskirchen, Hohe Warte, für das Abfallwirtschaftszentrum und die Abfallumschlagstation in Gießen 

sowie für die Kompostierungsanlage Rabenau einschließlich dem Betrieb der jeweiligen Anlagen verantwortlich. 

Die Abfallwirtschaft steht vor erheblichen Herausforderungen:  

Mit Kreistagsbeschluss vom 27. Juni.2022 wurde die Errichtung einer Bioabfallvergärungsanlage, die Sanierung und der 

Umbau des bestehenden Kompostwerks Rabenau sowie der Betrieb der Gesamtanlage beschlossen. Die Bioabfallvergärung 

ist ein Verfahren, das in Fachkreisen bereits seit geraumer Zeit als erforderlich angesehen wird. Die inzwischen gebotene 

Geschwindigkeit der Realisierung stellt den Landkreis im Hinblick auf Finanzierung und technische Umsetzung vor 

beträchtliche Herausforderungen. 

Daneben stehen weitreichende Rekultivierungsmaßnahmen auf den Deponien an.  

Der dramatisch zurückgehende Deponieraum zwingt zu einer weiteren Reduzierung der Restabfallmengen. Die 

Verfügbarkeit von Ressourcen zwingt zu einer deutlich verbesserten Verwertung der Abfälle und einem intelligenteren 

Stoffstrommanagement. Der Schutz des Klimas sowie die energiepolitischen Zielsetzungen erfordern eine weitergehende 

energetische Verwertung und energieeffizientere Maßnahmen und Behandlungsverfahren für Abfälle. Die ökonomische 

Situation in Europa lässt einen erheblichen Druck auf die Wirtschaftlichkeit der Abfallwirtschaft erwarten. Nicht nur 

hierdurch bedingt bedarf es zukünftig einer verbesserten Transparenz im technischen und finanziellen Abfallmanagement. 

Gleichzeitig laufen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einer adäquaten Antwort auf die angedeuteten Probleme 

entgegen.  
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Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert mehr und mehr flexiblere, deutlich schnellere und besser steuerbare 

Organisationsformen, als dies bisher der Fall war. Die bisherige Organisationsform der Abfallwirtschaft als Regiebetrieb 

stößt zunehmend an seine Grenzen.  

Auf Grundlage eines Gutachtens wurde bestätigt, dass ein Eigenbetriebs die adäquate Organisationsform darstellt. 

Organisatorische Vorteile zeigen sich in der Finanzwirtschaft, der externen Steuerung durch den Landkreis 

(Betriebskommission) und der internen Steuerung durch die Betriebsleitung (Operatives Management), der Transparenz 

sowie der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung.  

Mit Kreistagsbeschluss vom 26. September 2022 wurde beschlossen, dass alle erforderlichen Vorbereitungen zu treffen 
sind, um die Organisationsform der Abfallwirtschaft des Landkreis Gießen zukünftig in Form eines Eigenbetriebs 
wahrzunehmen. Zielsetzung war die Gründung am 01. Januar 2024.  
 
In diesem Sinne wird im Folgenden der erste Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Kreislaufwirtschaft Landkreis Gießen 
vorgestellt. 
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I. Wirtschaftsplan 
 
Gemäß des §§ 15 ff des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 
(GVBl. I, S. 121) sowie der Betriebssatzung § 4 für den Eigenbetrieb Kreislaufwirtschaft Landkreis Gießen vom ….2023 , hat der Kreistag des 
Landkreises Gießen in seiner Sitzung am …..2023 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kreislaufwirtschaft Landkreis Gießen“ 
beschlossen: 
 

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird 
 

1.1.    Im Erfolgsplan 2024 mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf    26.314.728,00 Euro  
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   25.689.141,00 Euro  
  
 

1.2. Im Vermögensplan 2024 mit 
Gesamtbetrag der Einnahmen auf   10.539.000,00 Euro  
Gesamtbetrag der Ausgaben auf     9.749.000,00 Euro  
 

festgesetzt. 
 

2. Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 35.110.000,00 Euro werden veranschlagt. 
3. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000,00 Euro festgesetzt. 
4. Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel können im Einzelfall als Ausgabereste ins Folgejahr übertragen 

werden. 
5. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig. 
6. Geschäfte aller Art im Rahmen des Wirtschaftsplans, deren Wert im Einzelfall 5 von Hundert des Stammkapitals in Höhe von 

4.000.000,00 Euro übersteigt, genehmigt die Betriebskommission. 
7. Im Sinne des § 17 Absatz 8 Eigenbetriebsgesetz entscheidet der Kreistag über Veränderungen im Rahmen des Vermögensplans, wenn 

sie die für das Einzelvorhaben vorgesehenen Ausgaben um 100.000,00 Euro übersteigen. 
8. Es gilt die vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan 2024 beschlossene Stellenübersicht. 
 
 
Gießen, den ….2023 
Der Kreisausschuss des Landkreises Gießen 
 
 
Christian Zuckermann 
Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter 
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II. Erfolgsplan 
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Erläuterungen zum Erfolgsplan  
 
Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre.  
 
Der Eigenbetrieb generiert seine Erträge aus Gebühren, aus Wertstofferlösen, aus Erträgen aus dem BgA Abfallverwertung, 
aus Vermietung und Verpachtung sowie aus den Zuschüssen für die Rekultivierungsmaßnahmen.  
 
Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:  
 

Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind alle Materialkosten im eigentlichen Sinne, die erforderliche sind, um den 
Betrieb aufrecht zu erhalten. Neben Abfallsäcken, Verbrauchsmaterialien und Gebrauchsgegenständen handelt es sich vor 
allem um Strom, Wasser und Abwasserkosten. Wesentlich sind die Abwasserkosten der Deponien.  
 
Die Aufwendungen für das Einsammeln des Abfalls beziehen sich auf das Einsammeln des Mülls von den Mülltonnen der 
Bürger bzw. der Gebührenzahler bis zur Übergabestelle, Aufwendungen für das Call Center Sperrmüll, Kosten für die 
Aufstellung der kreiseigenen Müllgefäße sowie die Kosten der Schadstoffsammlung.  
 

Aufwendungen für Leistungsentgelte für Betriebsunternehmer umfassen die Entgelte für den Betrieb der 
Abfallumschlagstation, die Entgelte für den Betrieb des Abfallwirtschaftszentrums, die Entgelte für den Betrieb der 
Wertstoffhöfe sowie den Betrieb des Kompostwerks in der Rabenau. 
 
Aufwendungen für das sonstige Verwerten und Entsorgen von Abfällen umfassen die Aufwendungen für die Entsorgung des 
Restabfalls, die Verwertung und Entsorgung von weiteren verschiedenen Abfallfraktionen. 
 
Unter den Aufwendungen für Instandhaltungen sind Instandhaltungen von Gebäuden, Anlagen, Außenanlagen sowie vor 
allem die Rekultivierungsmaßnahmen der Deponien zu finden.  
 
In der Position Sonstiger Aufwendungen im Zusammenhang mit originären Aufgaben der Kreislaufwirtschaft befinden sich 
Kosten für Gewerbeabfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit und Zentrale Veranlagung der Abfallgebühren. Außerdem werden 
Zuweisungen für Gemeinden abgebildet, die für Unterstützungsleistungen im Rahmen der Veranlagung entstehen.  
 
 
Personalaufwand: Der Wert für die Lohnkosten basiert auf dem festgelegten Stellenkontingent in Höhe von 24,69 Stellen. 
Zudem wurden die Tariferhöhung pro Entgeltgruppe und –stufe berücksichtigt. Weitere Details sind der Stellenübersicht zu 
entnehmen.  
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Abschreibungen: Auf Grundlage der durch den Landkreis Gießen festgesetzten Abschreibungsmethode und festgelegten 
Nutzungsdauer erfolgt die verbleibende Abschreibung. Neuanschaffungen werden linear abgeschrieben.  
 
Der sonstige betriebliche Aufwand setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Allgemeine Verwaltungs- und Betriebskosten: Hier ist vor allem die Verwaltungskostenpauschale enthalten, über die die 
Leistungen abgerechnet werden, die vom Landkreis Gießen in Anspruch genommen werden. Daneben erfolgt die 
Abrechnung von Aufwendungen für Berufskleidung und Instandhaltung von KFZ. 
 
In dem Kostenblock Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind Miete und Pachten, 
Müllgebühren, Leiharbeit, Kosten für die Personalbeistellung, Bankspesen Aufwendungen für Sachverständige enthalten.  
 
Zu den Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung werden folgende Leistungen 
abgedeckt: Büromaterial, EDV-Pflegeverträge und Dienstleistungen, Literatur, Versand, Bekanntmachungen, Reisekosten 
und Fortbildungskosten. 
 
In den Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen werden insbesondere auch Beiträge für Versicherungen 
abgebildet und in den Aufwendungen für Beiträge und Umlagen werden vor allem Umlagen für Zweckverbände und 
Altlastenfinanzierungen berücksichtigt. 

 
    

Im Finanzergebnis werden die Zinsaufwendungen aus der Biovergärungsanlage berücksichtigt. Die Zinsen werden darüber 
hinaus als aktivierte Eigenleistung berücksichtigt und letztlich erst über die Abschreibung ab der Nutzung der Anlage 
aufwandswirksam. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Eigenbetrieb Kreislaufwirtschaft Landkreis Gießen Seite 12  

III. Stellenübersicht 
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Erläuterungen zur Stellenübersicht 

Für den Bereich Verwaltung werden 14,57 Stellen, für den Bereich AWZ/AS werden 3,2 Stellen und für die Deponien 
werden 6,92 Stellen berücksichtigt.  

Gegenüber dem Plan 2023 wird die Beamtenstelle A12 nicht mehr im Stellenplan berücksichtigt, da der Beamte weiterhin 
im Stellenplan des Landkreises zu berücksichtigen ist und im Rahmen einer Personalbeistellung für den Eigenbetrieb tätig 
ist. Die Kosten werden entsprechend beim Eigenbetrieb als sonstiger Aufwand berücksichtigt.  

Hinzu kommen jedoch 2 zusätzliche Stellen.  

Jahr  Entgeltgruppe Anzahl Bezeichnung/Erläuterung 
2024 11 1 Leitung Abfallberatung 

Stoffstrommanagement 
2024 11 1 Projektleitung 

Abfalltechnik 
Umwelttechnik 

Folgende Umgruppierungen sind vorgesehen 

Jahr  Entgeltgruppe 
bisher 

Entgeltgruppe 
zukünftig 

Anzahl Anzahl 
Verwaltung 

Anzahl 
Deponien 

Anzahl 
AWZ/AS 

2024 5 7 1 0,9 0,1  
2024 6 7 1 1 1  
2024 7 8 1 1   

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Eigenbetrieb Kreislaufwirtschaft Landkreis Gießen Seite 14  

 IV. Investitionsplan 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Eigenbetrieb Kreislaufwirtschaft Landkreis Gießen Seite 15  

Investitionen 2024 
 

 
 
 
Erläuterungen zum Investitionsplan 

 

Für 2024 sind Neuanschaffungen in Höhe von 9.749 TEUR geplant.  
 
Abfallsammlung 
Bei den Investitionen im Bereich Software in Höhe von 5 TEUR sind Erweiterungsmodule für Behälterverwaltung und 
Gebührenabrechnung vorgesehen.  
 
Daneben sind Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung erforderlich, die sich auf den Ergänzungsbedarf von 
Großmülltonnen (GMT) und Müllgroßbehälter (MGB) beziehen.   
 
Bei den GWG`s (Anschaffungen zwischen 250 Euro und 1.000 Euro) sind EDV-Ausgaben in Höhe von 1 TEUR Euro vorgesehen.  
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Abfallwirtschaftszentrum und Abfallumschlagstation 
Bei den Investitionen im Bereich Software sind Erweiterungsmodule in Höhe von 3 TEUR vorgesehen.  
 
Bei den GWG`s (Anschaffungen zwischen 250 Euro und 1 TEUR) sind EDV-Ausgaben in Höhe von 5 TEUR berücksichtigt. 
  
 
Biogasanlage 
Auf dem Standort des bisherigen Kompostwerks in der Rabenau ist der Bau einer Biogasanlage vorgesehen.  
Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich nach aktueller Planung auf 45.875 TEUR. Aktuell befindet sich das Projekt in der 
Entwurfsplanung und im weiteren Planungsverlauf ist noch mit Anpassungen zu rechnen. Bisher sind nur Planungskosten 
entstanden. 304 T€ wurden bis zum 31.12.2022 als Kosten für Anlage im Bau aktiviert.1.107 TEUR sind für 2023 vorgesehen. 
Im Zuge der Umsetzung wird folgender Mittelabfluss geplant:  
2024   9.353 TEUR 
2025 15.133 TEUR 
2026 11.812 TEUR 
2027   8.166 TEUR 
 
In den Investitionskosten ist der Zinsaufwand für die Investitionskredite in dem Jahren 2024 bis 2027 eingeplant, weil 
Fremdkapitalzinsen in der Bauphase der Bioabfallvergärungsanlage die aktivierungsfähigen Kosten erhöhen. Ebenfalls 
wurden eigene Personalkosten für die Projektleitung in die Investitionskosten eingeplant.  
 
 
Sonstiges 
Bei den Investitionen im Bereich Software in Höhe von 10 TEUR sind Ausgaben vorgesehen, die sich aus den Verpflichtungen 
des Online-Zugangsgesetzes (OZG) sowie für den Aufbau eines DMS-Archivsystems ergeben.  
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V. Vermögensplan 
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Erläuterungen zum Vermögensplan 
 
Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen in Höhe von 10.539 TEUR. Ohne den dargestellten Finanzüberschuss in Höhe 
von 790 TEUR ergeben sich Ausgaben in Höhe von 9.749 TEUR. Von den Ausgaben entfallen alle Ausgaben auf Investitionen. 
 
Im Vermögensplan wirken sich vor allem die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen für die Biovergärungsanlage 
aus. Daneben bestehen substanzerhaltende Investitionen (Mülltonnen, Müllgroßbehälter, Hardware, Software).  
 
Aufwendungen und Erträge aus dem Bereich der Deponien werden nicht im Vermögensplan, sondern im Erfolgsplan 
berücksichtigt. Jegliche Ausgaben im Bereich Deponien werden als Aufwand dargestellt. Der Landkreis vergütet diese 
Ausgaben und entnimmt die Mittel aus der Rückstellung für Rekultivierungsmaßnahmen, die weiterhin in der Bilanz des 
Landkreises berücksichtigt wird. 
 
Als Deckungsmittel stehen dem Eigenbetrieb Abschreibungen, Jahresergebnis und vor allem Kredite zur Verfügung. Für 
2024 wird davon ausgegangen, dass die gebührenrelevanten Ausgaben über die Gebühreneinnahmen und die Entnahme 
aus dem noch bestehenden Guthaben aus Gebührenzahlungen der Vorjahre gedeckt werden können. Der Jahresüberschuss 
ergibt sich aus den Überschüssen aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abfallverwertung. Daneben bestehen Überschüsse 
aus Vermietung und Verpachtung im Rahmen der Vermögensverwaltung.  
 
Die Investition in die Biovergärungsanlage, die für die Jahre 2024 bis 2027 vorgesehen sind, sollen über Kredite finanziert 
werden. Die voraussichtlichen Investitionen bis zum 31.12.2023 von 1,4 Mio. EUR gehen als Bestandteil des bisherigen 
Anlagevermögens des Landkreises, das dem Eigenbetrieb gewidmet wird, auf den Eigenbetrieb über. Die Ausgaben für die 
Investition in die vorgesehene Biovergärungsanlage werden in gleicher Höhe als Kreditaufnahme in dem jeweiligen Jahr 
ausgewiesen.  
 
Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, wenn über Mittel verfügt werden soll, die im Planjahr selbst noch nicht 
kassenwirksam benötigt werden. Insofern werden im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in 
Höhe von 35.110 TEUR berücksichtigt.  
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VI. Finanzplan, Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen 
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Erläuterungen zum Finanzplan und den Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen  
 
Der fünfjährige Finanzplan besteht gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben 
und der Deckungsmittel des Vermögensplans für das laufende Jahr und für die folgenden vier Jahre sowie aus einer 
Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den 
Haushalt des Landkreises auswirken. Da der Eigenbetrieb zum 01.01.2024 gegründet wird, wird der Finanzplan für die 
Jahre 2024 bis 2028 dargestellt.  
 
Als Anhang zum Wirtschaftsplan gibt der Finanzplan eine Prognose über die wahrscheinliche zukünftige Entwicklung der 
Vermögensverhältnisse des Eigenbetriebs. 
 
 
 
 
 
 
 
 


